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• 5 Minuten  

• 2er oder 3er Gruppen 



Das Kindeswohl 

 „Wohl des Kindes“ 
 Recht auf geschützte Entwicklung zu einer 

eigenverantwortlichen Persönlichkeit 

→Förderung  

→Schutz 

 Grundrechte 

→Achtung der Menschenwürde 

→Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit  

→Entfaltung seiner Persönlichkeit.  



http://www.coachbox.ch/2017/01/11/maslowsche-beduerfnispyramide/ 





Juristische Definition 

Kindeswohlgefährdung 

 

Rechtsprechung: 
„…eine gegenwärtig in einem solchen 
Maß vorhandene Gefahr, dass sich bei 

der weiteren Entwicklung eine 
erhebliche Schädigung mit ziemlicher 
Sicherheit voraussehen lässt“ (BGH 
NJW 1956, 1434)  



Pädagogische Definition 

Kindeswohlgefährdung 
 

... ist ein das Wohl und die Rechte eines Kindes beeinträchtigendes 

Verhalten oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen Sorge 

durch Eltern oder andere Personen in Familien oder Institutionen das zu 

nicht zufälligen Verletzungen, zu körperlichen und seelischen 

Schädigungen und/oder Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Kindes 

führen kann, was die Hilfe und evtl. das Eingreifen von Jugendhilfe und 

Gericht in die Rechte der Inhaber der elterlichen Sorge im Interesse der 

Sicherung der Bedürfnisse und des Wohls eines Kindes notwendig machen 

kann.  

Kinderschutz-Zentrum Berlin KINDESWOHL – Erkennen und Helfen, 11. Auflg. 2009, S. 32 
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Schädigungen und/oder Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Kindes 

führen kann, was die Hilfe und evtl. das Eingreifen von Jugendhilfe und 
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Kindeswohlgefährdung 

 Vernachlässigung 

 Körperliche Gewalt 

 Seelische Gewalt 

 Sexualisierte Gewalt 



http://www.coachbox.ch/2017/01/11/maslowsche-beduerfnispyramide/ 





Gesetzliche Regelungen zum 

Kindesschutz 

 BKischG ab 1.1.2012 

 Gesetz zur Kooperation und Information im 

Kinderschutz (KKG) vom 22.12.2011  

 SGB VIII (§ 8a...) 

 BGB 

 U.a. 



Checkliste 

 Ruhe bewahren! 
 Nicht überstürzt reagieren! 

 Situation vertraulich behandeln 

 Beratung mit anderen Betreuer/innen und 
Information an Orts-/ 
Stadtjugendfeuerwehrwart/in und ggf. 
Ortsbrandmeister/in 

 Dokumentation  Protokoll führen 
 der Fakten  

 des Vorgehens (mit Datum und Zeit) 

 



Checkliste 

 Mit dem Kind/Jugendlichen sprechen  
 Offenheit 

 Keine Hilfe aufdrängen 

 Altersgerechte Transparenz über Vorgehensweise 

 Ggf. Kontakt zur Beratungsstelle (z.B. KSB 
aufnehmen) 
 Anonyme Beratung auch beim Jugendamt möglich 

 Ggf. Gespräch mit den Eltern 
 Unterstützung anbieten, ggf. Kontaktdaten 

aushändigen 

 Bei einer akuten Kindeswohlgefährdung 
 Einschalten von Jugendamt und/oder Polizei! 



NO GO!! 

 sofort die Polizei einschalten 

 sofort die Eltern/Sorgeberechtigen 
informieren 

 die Aussagen des Kindes/Jugendlichen 
in Frage stellen 

 nach Details der Missbrauchshandlung 
Verschwiegenheit versprechen 

 die Betroffenen mit den Beschuldigten 
konfrontieren 



Kurz und Knapp 

 Eine akute 
Kindeswohlgefährdung 
liegt nur selten vor 

 Keine Panik 
bekommen! 

 Dokumentation 

 Ggf. Beratung unter 
Betreuer/innen oder 
bei Fachkräften 
einholen 

 Keine Alleingänge!  

 





Aufgabe: 

 10 Minuten 

 4 Gruppen a 4-5 Personen 



Kontaktadressen 
 Landkreis Northeim – Kinder, Jugend und Familien: 

 www.landkreis-northeim.de 

 Allgemeiner Sozialdienst (Falleingangsmanagement):  

○ 05551 – 708 281 

 Erziehungsberatungsstelle: 

○ 05551 708-8240 

 Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Northeim e.V. 
 www.Kinderschutzbund-northeim.de 

 05551 – 1888 

 phoenix - Kinder- und Jugendberatung bei sexueller und 
häuslicher Gewalt 
 http://www.phoenix-goettingen.de/ 

 0551/ 4 99 4 55 6 

 Zartbitter Köln e.V. (Kontakt- und Informationsstelle gegen 
sexuellen Missbrauch):  
 0221 – 31 20 55 

 www.zartbitter.de 
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